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§ 53a AM-VO Arbeitsplatze auf
selbstfahrenden Arbeitsmitteln

AM-VO - Arbeitsmittelverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Lenkerplatze von selbstfahrenden Arbeitsmitteln, die ausschlie3lich oder vorwiegend fiir den Einsatz im Freien
bestimmt sind, mussen sich in einem geschlossenen Lenkerhaus befinden, soweit dies aufgrund der
Einsatzbedingungen oder Arbeitsweise erforderlich ist. Das Lenkerhaus muss mit Einrichtungen zum Beheizen
und BelUften ausgerUstet sein.

2. (2)Auf selbstfahrenden Arbeitsmitteln diirfen Arbeitnehmerlnnen nur standig mitfahren, wenn fir sie geeignete
Beifahrersitze vorhanden sind. Werden nur gelegentlich Arbeitnehmerinnen mitgenommen, mussen geeignete
Standflachen und Anhaltevorrichtungen vorhanden sein.

3. (3)Bei selbstfahrenden Arbeitsmitteln mit Lenkerstand muss bei Verlassen des Lenkerstands der Antrieb des
Arbeitsmittels zwangslaufig unterbrochen werden und die Bremsanlage selbsttatig zur Wirkung kommen. Beim
Wiederbetreten des Lenkerstands darf sich der Antrieb des Arbeitsmittels nicht selbststandig einschalten.

In Kraft seit 01.02.2010 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 53a AM-VO Arbeitsplätze auf selbstfahrenden Arbeitsmitteln
	AM-VO - Arbeitsmittelverordnung


